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cNks72«) Bekanntmachung,betreffend die Ernennung eines Bevollmächtigtenzum Bundes-
rathe des DeutschenZollvereins. Vom 7. März 1868.

HUVerfolgderBekanntmachungvom 28. Februar d. J. (Bundes esetz-Blatt
Ast,14;)wird hierdurch zur öffentlichenKenntnißgebracht, daß auf zrunddes

Brtkels8. 1. und 2. des Vertrages zwischen dem NorddeutschenBunde,
ayerw»Wurttemberg,Baden und Hessenvom 8. Juli 1867. noch ferner zum«

Vevollmachtigtenzum Bundesrathe des DeutschenZollvereins ernannt worden ist:

von Seiner Majestät dem Könige von Bayern:
der außerordentlicheGesandte und bevollmächtigteMinisterFreiherr

«

Pergler von Perglas

Berlin, den 7. März 1868.

Der Vorsitzendedes Bundesrathes des DeutschenZollvereinsx
Gr. v. Bismarck-Schönhausen.

(Nr. 73.) Bekanntmachung,betreffend den provisorischenGebührentariffür die Konsuln
des NorddeutschenBundes. Vom 15. März 1868.

ArgGrund der Bestimmung im Z. 38. des Gesetzes,betreffenddieOrsrzanisationv
der undeskonfulate und die Amtsrechte und Pflichten der Bundeskonsulnvom
8. November 1867. (Bundes-Gesetzbl. S. 137.), wird im Einbermhinenmit

Bundes-Gefetzbl. 1868. 6 dem

Ausgegebenzu Berlin den 20. März 1868.



»N-

» dem Ausschussedes Bundesrathes für Handel und Verkehr der anliegendepro-

XvikofjischeGebührentariffür die Konsuln des NorddeutschenBundes hierdurch
er a en.

Berlin, den 15. März 1868.

Der Kanzler des NorddeutschenBundes.

Gr. v. Bismarck-Schönhausen.

ProvisorifcherGebührentarif

,

fiik

die Konsuln des Norddeutschen Bundes.

Vom 15. März 1868.

a. AllgemeineBemerkungen

»Dir in der ThalerwährungausgedrückteneinzelnenSätze des Tarifs sind

aus«-dieLandesmünzezu reduziren. Dem Bundeskanzler ist anzuzeigen,in welcher

Weisedie Reduktion erfolgt ist.
»

Die erhobeneGebühr ist auf dem betreffendenDokumente in Thalern und

.

in der Landesinünzezu vermerken.
» » »

Baare Auslagen (z. B. Gebührender Sachverständigen,Magasmage u. s. w.)
sind nebender tarifmäßigenGebührzu erstatten. « » .

Fur kaufmännischeGeschäfteaußerhalbihrer amtlichenWirksamkeitkönnen

Wahlkonsuln die üblicheProvision berechnen«

»

b. Bezeichnungder einzelnenAmtsgeschåfteUnd der daka zU
«

erhebendenGebühr.

1) Eintragung in die Matrikel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1Rth1k·
,
Für einen auf Grund der Eintragung ertheilten Schutz-

schein(Patent) außerdem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 -

-2) Beglaubigungvon Unterschriftenoder Abschriften. . . . . . . . . .. 1 -

Z) Ausstelluxigvon Bescheinigungen(Attesten, Certifikaten) 2 -

4) Aufnahme einesNotariatsakts,»Abhörungvon Zeugen, Vor-

nahmevon Siegelungenoder öffentlichenVerkäufen,Aufmachung
eines Inventars ................ . .» ...................... ..

-

Dau-
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Dauertdie betreffendeVerhandlunglängerals eine Stunde,
für jede weitere, wenn auch nur angefangeneStunde . . . . . .. 1 Rthlr.

5) Vermittelungeines Vergleichs, Abgabe eines Schiedsspruchs,
provisorlscheEntscheidungvon StreitigkeitenzwischenSchiffer
und Mannschaft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 -

ZU 4. und 5. Für die Ausfertigung des Akts, derVers
haUPlUUgIc. wird , wenn dieselbenicht mehr als eine Folioseite
betragty Nichts berechnet; für jede folgende, wenn auch nur

angefangeneSeite ist an Schreibgebührzu bezahlen. . . . . . .. 717 .

6) AUsstellungeines Passes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 -

7) Visa eines Passes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. z -

Zu 1. 6. und 7. gebührenfreifür Unvermögende.
8) Ausstellungeines interimistischenSchiffscertisikats. . . . . . . . . .. 4 -

9) Expeditioneines Schiffes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 -

jedochnie mehr als TIFRthlr. für jedeSchiffslastvon 4000 Zoll-
pfund, oder iso- Rthlr. für die Kommerzlast; bei Schiffen von

50 Lastenund darunter nie mehr als 737Rthlr. für ·ede Schiffs-
last von 4000 Zollpfund, oder Ho-Rthlr. für die ommerzlast.

Hierunter sind die sämmtlichenregelmäßigvorkommen-
den Amtsgeschäftebegriffen, als Ent egennahmeund Beschei-
nigung der Meldung und Abmeldung,gescheinigungder Schiffs-

«

papiere, Ertheilung von Auskunft u. s. w.

Wenn das Schiff in den Hafen nur mit Ballast einkommt
und mit Ballast wieder von dort ausgeht , oder zwar beladen
und zum Zweckder Löschungeinläuft,jedochwegenanderweitig
erhaltenerBestimmungohnevorgenommeneLbschungwieder ab-

segelt,oder wegen Sturm oder Haverei&c. in den HafenalsNoth-
hafen einläuft,so wird die Hälfteder vorstehendenGebuhr ent-

richtet. Wenn das Schiff den Hafen nur BehufsEmpfang-
nahme von Ordres anläuft, so hat es die Gebuhr nicht zu
entrichten.

10) Ausfertigungeiner neuen Musterrolle . . . . . . . . . . . . . .. 4 .

11) Abänderungder Musterrolle zusammen . . . . . . . . . . . . .. 2 -

Zu 10. und 11. Für die Aufnahme des vorangehen-
den Heuervertrags wird keine besondereGebuhr erhoben.

12) Mitwirkungbei Verfolgungeines desertirtenSchiffsmanns 4 -

13) Aufnahmeeiner Verklarung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 -

14) A
BezüglichderAusfertigunggilt daszu4.und5.Gesagte.

Ufma u
«

Ds
’

dem U dArbeit . . i. .1. ...... . . 4·—10 -

15) Feststellungder Nothwendigkeiteines Schiffsverkaufsoder
eines Bodmereigefchäfts(inkl. der Ausfertigungdes be-

treffendenAttestes)................................. ..

16) Aufnahme
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16) Aufnahmeeiner vorstehendnicht tarifirten Verhandlung
(z. B. Notirangeines Protestes u. s. w.) . . . . . . . . . . . .. 1 Rthlr.

Berlin, den 15. März 1868.

Der Kanzler des NorddeutschenBandes.
Gr. v. BismarckiSchönhaasen

(Nk. 74.) Seine Majestätder König von Preußenhaben im Namen des

NorddeutschenBandes zu ernennen geruht:
den bisherigen KöniglichPreußisehenGeneralkonsul Legationsrath

Theremin zum Generalkonsal des Norddeutschen Bandes für
Aegypten,

den bisherigenKöni lichPreußischenKonsul Dr- Blau zum Konsul des

Norddeutschen undes in Bosnien,
den bisherigenKöniglichPreaßischenKonsal Generalkonsul Weber zum

Konsul des NorddeutschenBandes in Beirut und

den bisherigen KöniglichPreußisehenKonsul LegationsrathFreiherrn
von Biilow zum Konsul des NorddeutschenBandes m Smyma.

(Nk. 75.) Seine Majestätder König von Preußenhaben im Namen des

NorddeutschenBandes

den DänischenKommerzienrathF. U. Gerdes in Aarhus,
den PreaßischenKonsul Jens Anders en m ·Svaneke(Jnsel Bornholm),

. . - Paul Frederek Michelsen in Rönne (Jnsel
»

Bornholm),
- - - Jens Korsholm Bork m Fand-
- - - Peter Julius Kalj in Friedrichshafen,
- - - Carl Prytz m Heljmgoy » »

den

FamburgischenKonsal Christian HenribNiels en in dermg,
den reaßischenKonsal August FrkedklchPhilip Crome m Horsens,

- . - A. Quehl m Kopenhagen,
· - - Johann Steenberg m Randeks
· - - Andreas Christian Husted in Hiingkjöbing
- - . - Jens Nyeborg in· Thisted,

zu Konsuln des NorddeutschenBandes zu ernennen geruht.

Redigirt im Büreau des Bundeskanzlers.

Berlin, gedrucktin der KöniglichenGeheimen ObersHofbuchdruckerei
(R. v. Deckn)«


